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Der Stadtrat hat am 23. März 2006 nachfolgende Satzung beschlossen, die nach Genehmi-
gung durch die Regierung von Schwaben und Ausfertigung hiermit bekannt gemacht wird: 
 
 
 

UHaushaltssatzung 

der Stadt Memmingen 

für das Haushaltsjahr   2 0 0 6 
Vom 12. September 2006 

Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung (BayRS 2020-1-1-I) erlässt die Stadt Mem-
mingen mit Genehmigung der Regierung von Schwaben vom 06. September 2006  
Gz: 12-1512.2/14 folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit festge-
setzt; er schließt 

 im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit je 89.784.420 € 

 im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit je 20.892.060 € 

 und insgesamt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit je 110.676.480 €  ab. 

 
(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Klinikums für das Haushaltsjahr 2006 

wird hiermit festgesetzt; er schließt 

 nach dem Erfolgsplan 
 in den Erträgen mit 64.593.000 € 
 und in den Aufwendungen mit 65.338.000 € 

 und nach dem Vermögensplan 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit je 3.468.844 €  ab. 

 

§ 2 

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen wird auf 5.500.000 € festgesetzt. 

 
(2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem 

Vermögensplan des Klinikums sind nicht vorgesehen. 
 
(3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes wird auf 1.000.000 € fest-
gesetzt. 

 

§ 3 

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 
5.450.000 € festgesetzt. 
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(2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Klinikums werden nicht fest-

gesetzt. 
 
(3) Verpflichtungsermächtigungen nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes werden 

nicht festgesetzt. 
 

§ 4 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt fest-
gesetzt: 
 
1. UGrundsteuerU 

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 260 v.H. 
b) für Grundstücke (B) 350 v.H. 

2. UGewerbesteuerU 330 v.H. 
 

§ 5 

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 5.000.000 € festgesetzt. 

 
(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 

dem Wirtschaftsplan des Klinikums wird auf 2.500.000 € festgesetzt. 
 
(3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 

dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 1.500.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2006 in Kraft. 
 
 
Memmingen, 12. September 2006 
STADT MEMMINGEN 
Dr. Holzinger 
Oberbürgermeister 
 
SVBl 2006 S. 109 
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Der Stadtrat hat am 23. März 2006 nachfolgende Satzung beschlossen, die nach Genehmi-
gung durch die Regierung von Schwaben und Ausfertigung hiermit bekannt gemacht wird: 
 
 
 

UHaushaltssatzung 

für die von der Stadt Memmingen verwalteten Stiftungen 

für das Haushaltsjahr   2 0 0 6 
Vom 12. September 2006 

Aufgrund Art. 28 Abs. 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes (BayRS 282-1-1-UK/WFK) in Verbin-
dung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung (BayRS 2020-1-1-I) erlässt die Stadt Memmingen 
mit Genehmigung der Regierung von Schwaben vom 06. September 2006 
Gz: 12-1512.2/14 folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 

(1) Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2006 werden wie folgt 
festgesetzt; sie schließen 

 
Ubei der UnterhospitalstiftungU 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 3.152.790 € 

im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 2.034.950 € 

 
Ubei der GroßspendpflegeU 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 39.450 € 

 
Ubei der Dreikönigskapellenstiftung 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 485.380 € 

im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 760.000 € 

 
Ubei der Lorenz Steffel’schen Wohlt. StiftungU 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 65.300 € 

im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 2.500 € 

 
Ubei der Friedrich und Sofie Haußmann’schen StiftungU 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 14.540 € 

im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 4.590 € 
 



 mm  SVBl Nr.  20 vom 15. September 2006 112 
 

Ubei der Sigmund und Marie Honacker’schen Stiftung 
im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit je 1.450 € 
im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit je 470 € 
 

Ubei der Dr. Müller-Jürgens StiftungU 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 4.050 € 

im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 1.280 € 

 
Ubei der Karl und Theodora Finckh’schen Wohlt. StiftungU 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 2.100 € 

im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 600 € 

 
Ubei den Vereinigten StipendienstiftungenU 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 1.700 € 

im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 500 € 

 
Ubei der  Vöhlin’schen StiftungU 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 5.170 € 

im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 1.390 € 

 
ab. 

 
(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Bürgerstiftes der Unterhospitalstiftung für 

das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit festgesetzt. Er schließt 
 

nach dem Erfolgsplan 

in den Erträgen mit 3.855.160 € 
und in den Aufwendungen mit 3.939.160 € 

nach dem Vermögensplan 

in den Einnahmen und Ausgaben mit je 2.829.900 € 
 

ab. 
 

§ 2 

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen nach dem Vermögensplan des Bürgerstiftes der Unterhospitalstiftung wird 
auf 2.600.000 € festgesetzt. 
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(2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im 

Übrigen nicht festgesetzt. 
 

§ 3 

(1) Im Vermögensplan des Bürgerstiftes der Unterhospitalstiftung wird der Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen auf 1.000.000 € festgesetzt. 

 
(2) Verpflichtungsermächtigungen werden im Übrigen nicht festgesetzt. 
 

§ 4 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Haushaltsplänen werden 
nicht beansprucht. 
 

§ 5 

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2006 in Kraft. 
 
 
Memmingen, 12. September 2006 
STADT MEMMINGEN 
Dr. Holzinger 
Oberbürgermeister 
 
SVBl 2006 S. 111 
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Nachfolgende Bekanntmachungen wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

UHinweis 

zur öffentlichen Auflegung 

des Haushaltsplanes der Stadt Memmingen und 

der Haushaltspläne der von der Stadt Memmingen verwalteten Stiftungen 

für das Haushaltsjahr 2006 
Vom 12. September 2006 

Der Haushaltsplan der Stadt Memmingen für das Haushaltsjahr 2006 und die Haushaltsplä-
ne für die von der Stadt Memmingen verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2006 lie-
gen gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 der Gemeindeordnung in der Zeit Uvom 18. September bis 
einschließlich 29. September 2006U bei der Stadt Memmingen -Stadtkämmerei-, Schlosser-
gasse 1, Verwaltungsgebäude Welfenhaus, I. Stock, Zimmer 114, während der Dienststun-
den öffentlich auf. 
 
 
Memmingen, 12. September 2006 
STADT MEMMINGEN 
Dr. Holzinger 
Oberbürgermeister 
 
SVBl 2006 S. 114 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

UBekanntmachung 

über die Zustellung einer Baugenehmigung 

nach Art. 71 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bauordnung zum Anbau einer Garage an einem 

bestehenden Wohnhaus auf dem Grundstück Auf der Nudelburg 13, Flur-Nr. 2100/15, 

Gemarkung Memmingen 
 

1. Die Stadt Memmingen hat mit Bescheid vom 30.08.2006 die Baugenehmigung zum 
Anbau einer Garage an einem bestehenden Wohnhaus auf dem Grundstück Auf der 
Nudelburg 13, Flur-Nr. 2100/15, Gemarkung Memmingen erteilt. 

 

2. Der verfügende Teil der Baugenehmigung lautet: 

Bauantragsnr.: 0133/06 

Bauvorhaben: Anbau einer Garage an einem bestehenden Wohnhaus 

Baugrundstück: Auf der Nudelburg 13, Flur-Nr. 2100/15, Gemarkung Memmingen 
 
 
Die Stadt Memmingen - Bauverwaltungsamt - erlässt folgenden  

UBescheid: 

Dem Bauherrn wird hiermit die Baugenehmigung nach Art. 73 Bayer. Bauordnung (Bay-
BO) für das vorgenannte Bauvorhaben nach Maßgabe der nachfolgend festgesetzten 
Nebenbestimmungen erteilt. 
Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um ein Vorhaben geringer Schwierigkeit gemäß 
Art. 2 Abs. 4 Satz 1 BayBO. 
Der Baugenehmigung liegen folgende Bauvorlagen des Entwurfsverfassers zugrunde: 
 
      
 
die mit dem Genehmigungsvermerk versehen sind. 
 
 
 
 

3. URechtsbehelfsbelehrungU  
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustellung Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stadt Memmingen (Postanschrift: Stadt Memmingen, Postfach 1853, 87688 Memmin-
gen, Hausanschrift: Stadt Memmingen, Marktplatz 1, 87700 Memmingen) einzulegen. 
 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich 
nicht entschieden werden, so kann Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht Augs-
burg (Postanschrift: Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg, Postfach, 86147 Augs-
burg, Hausanschrift: Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg, Kornhausgasse 4, 
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86152 Augsburg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten 
seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 
 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Memmingen) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweis: Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Baugenehmigung 
haben nach § 212a Abs. 1 Baugesetzbuch keine aufschiebende Wirkung. 

 
4. UAkteneinsichtU  
 

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können bei der Stadt Memmingen, Bau-
verwaltungsamt, Schlossergasse 1, Verwaltungsgebäude Welfenhaus, II. Stock, Zimmer 
210 während der Dienststunden eingesehen werden. 

 
5. UZustellungU  
 

Die Zustellung der Baugenehmigung vom 30.08.2006 gilt nach Art. 71 Abs. 2 Satz 6 
BayBO mit dem Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Satzungs- und 
Verordnungsblatt der Stadt Memmingen gegenüber den Eigentümern und Erbbaube-
rechtigten der Nachbargrundstücke als bewirkt, denen die Baugenehmigung nicht vorher 
gesondert zugestellt wurde. 

 
 
 
Memmingen, 30. August 2006 
STADT MEMMINGEN 
Ferk 
2. Bürgermeister 
 
SVBl 2006 S. 115 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

UBekanntmachung 

über die Zustellung einer Baugenehmigung 

nach Art. 71 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bauordnung zum Teilrenovierung einer Wohnung 

mit Erneuerung der Grundstückseinfassung auf dem Grundstück Babenbergerstraße 2, 

Flur-Nr. 2749/1, Gemarkung Memmingen 
 

3. Die Stadt Memmingen hat mit Bescheid vom 01.09.06 die Baugenehmigung zum 
Teilrenovierung einer Wohnung mit Erneuerung der Grundstückseinfassung auf dem 
Grundstück Babenbergerstraße 2, Flur-Nr. 2749/1, Gemarkung Memmingen erteilt. 

 

4. Der verfügende Teil der Baugenehmigung lautet: 

Bauantragsnr.: 0130/06 

Bauvorhaben: Teilrenovierung einer Wohnung mit Erneuerung der 

Grundstückseinfassung 

Baugrundstück: Babenbergerstraße 2, Flur-Nr. 2749/1, Gemarkung Memmingen 
 
 
Die Stadt Memmingen - Bauverwaltungsamt - erlässt folgenden  

UBescheid: 

Dem Bauherrn wird hiermit die Baugenehmigung nach Art. 73 Bayer. Bauordnung (Bay-
BO) für das vorgenannte Bauvorhaben nach Maßgabe der nachfolgend festgesetzten 
Nebenbestimmungen erteilt. 
Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um ein Vorhaben geringer Schwierigkeit gemäß 
Art. 2 Abs. 4 Satz 1 BayBO. 
Der Baugenehmigung liegen folgende Bauvorlagen des Entwurfsverfassers zugrunde: 
 
1) Antrag auf Baugenehmigung vom 21.06.2006, 

 
2) Baubeschreibung vom 21.06.2006, 

 
3) Amtlicher Lageplan vom 13.03.2006 mit Planeintrag vom 09.06.2006, M 1:1000,  

 
4) Lageplan / Abstandsflächenplan vom 21.06.2006, M 1 : 500 

 
5) Grundrisse EG und OG vom 25.08.2006, M 1 : 100 

 
6) Ansichten Ost, West und Süd, Schnitte vom 09.06.2006, M 1 : 100 

 
die mit dem Genehmigungsvermerk versehen sind. 
 



 mm  SVBl Nr.  20 vom 15. September 2006 118 
 

3. URechtsbehelfsbelehrungU  
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustellung Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stadt Memmingen (Postanschrift: Stadt Memmingen, Postfach 1853, 87688 Memmin-
gen, Hausanschrift: Stadt Memmingen, Marktplatz 1, 87700 Memmingen) einzulegen. 
 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich 
nicht entschieden werden, so kann Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht Augs-
burg (Postanschrift: Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg, Postfach, 86147 Augs-
burg, Hausanschrift: Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg, Kornhausgasse 4, 
86152 Augsburg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten 
seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 
 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Memmingen) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweis: Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Baugenehmigung 
haben nach § 212a Abs. 1 Baugesetzbuch keine aufschiebende Wirkung. 

 
4. UAkteneinsichtU  
 

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können bei der Stadt Memmingen, Bau-
verwaltungsamt, Schlossergasse 1, Verwaltungsgebäude Welfenhaus, II. Stock, Zimmer 
210 während der Dienststunden eingesehen werden. 

 
5. UZustellungU  
 

Die Zustellung der Baugenehmigung vom 01.09.06 gilt nach Art. 71 Abs. 2 Satz 6 Bay-
BO mit dem Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Satzungs- und Ver-
ordnungsblatt der Stadt Memmingen gegenüber den Eigentümern und Erbbauberechtig-
ten der Nachbargrundstücke als bewirkt, denen die Baugenehmigung nicht vorher ge-
sondert zugestellt wurde. 

 
 
 
Memmingen, 01. September 2006 
STADT MEMMINGEN 
Ferk 
2. Bürgermeister 
 
SVBl 2006 S. 117 
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